jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 53 K-KJHG Eignungsbeurteilung

K-KJHG - Karntner Kinder- und Jugendhilfegesetz - K-KJHG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

(1) Vor der Vermittlung von Adoptionen im Inland oder der Ubermittlung von Antrégen in das Ausland ist die
personliche Eignung von Adoptivwerbern zu beurteilen und zu dokumentieren.

(2) Bei der Eignungsbeurteilung ist zu prufen, ob die Adoptivwerber eine forderliche Pflege und Erziehung der
anvertrauten Adoptivkinder gewahrleisten kénnen. Dabei sind insbesondere die geistige und kdrperliche Gesundheit,
die Erziehungseinstellung, die Erziehungsfahigkeit, das Alter und die Zuverlassigkeit der Adoptivwerber sowie die
Belastbarkeit des Familiensystems in Betracht zu ziehen. Die Eignung ist zu verneinen, wenn die in§ 27 Abs. 4

genannten Ausschlussgrinde bei den Adoptivwerbern oder bei einer mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden
Person vorliegen.

(3) Die Adoptivwerber sind verpflichtet, im Rahmen der Eignungsbeurteilung die erforderlichen Auskinfte zu erteilen,
notwendige Dokumente zur Verfligung zu stellen sowie die Besichtigung von Raumlichkeiten zuzulassen.

In Kraft seit 31.12.2013 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-kjhg/paragraf/27
file:///

	§ 53 K-KJHG Eignungsbeurteilung
	K-KJHG - Kärntner Kinder- und Jugendhilfegesetz - K-KJHG


